
 
 

 

 
 

 

 
Traktandum 10 ï Anträge  
Point de lôordre du jour no. 10 -  

Propositions  

 

a)  Antrag der Mitgliedervereine  /   S.2 

Proposition des clubs membres  

 

i Bike O -Nordwestschweiz: Mehrfach -
Mitgliedschaften in Vereinen von Swiss 

Orienteering  

VTT-O Suisse Nord -Ouest:  adhésions multiples 

dans les clubs de Swiss Orienteering  

       

  

 

 
 

b)  Anträge des Zentralvorstand es /   S.7 

Propositions du comité central  

41. Delegiertenversammlung  
Wil SG , 2. März 201 9 

 

ii  WO-Änderungen 201 9   S.7 

Modification de la RC 201 9 

iii  Revision des Kartenreglementes   S.12  

Révision du r èglement des cartes  

iv  Eintrag ins Handelsregister    S.15  

Ajout dans le registre du commerce  
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Traktandum 10 ï a) Antrag der Mitgliedervereine /  
Point de lôordre du jour 10 ï a) Proposition des  clubs membres  

 

 

i)  Bike O - Nordwestschweiz: Mehrfach - Mitgliedschaften in Vereinen von Swiss 

Orienteering /  

VTT - O Suisse Nord - Ouest : adhésions multiples dans les clubs de Swiss 

Orienteering   
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Empfehlung des Zentralvorstandes:  
Gemäss Art.22 Abs.2 der Statuen lehnt der Zentralvorstand an seiner Sitzung ZV 260 

vom 14. Januar 2019 den Antrag der Bike -O Nordwestschweiz ab und unterbreitet ihn 

den Mitgliedern zur Beschlussfassung . 

Begründung:  

¶ Der Zentralvorstand erachtet den damit verbunden en administrativen Aufwand 

sowohl für den Verband wie auch für die Vereine als zu umfangreich.  

¶ Der Zentralvorstand will mit der Ablehnung Mindereinnahmen durch die 

Mitgliederabgaben verhindern.  

¶ Der Zentralvorstand erachtet es als unabdingbar, dass eine faire Umsetzung eine 

zentrale Erfassung aller Vereinsmitglieder durch den Verband erfordern würde. 

Dies bedingt eine zentrale Mitgliederdatenbank.  

¶ Der Zentralvorstand meint, dass Aufwand und Ertrag in einem schlechten 

Verhältnis steh en  

 

 

Recommandation du comité central:  

 
Selon lôArt. 22 al. 2 des statuts, le comit® central a d®cid®, lors de sa s®ance 260 du 14 

janvier 2019 de refuser la proposition de la VTT -O Suisse Nord -Ouest et la soumet au vote.  

 

Raison:  

 

¶ Le comité central considère le travail administratif trop important autant pour la 

fédération que pour les clubs.  

¶ En refusant la proposition, le comité central souhaite limiter la diminution des 

recettes par les taxes de membres.  

¶ Le comité central considère que pour  avoir une mise en pratique équitable, il est 

indispensable que lôenregistrement central de tous les membres des clubs soit 

effectué par la fédération. Cela demanderait ainsi une base de données centrale des 

membres.  

¶ Le comit® central juge que lô®quilibre entre dépenses et revenus est mauvais.  
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Traktandum 10 ï b) Anträge des Zentralvorstandes /  

Point de lôordre du jour no. 10 ï b) Propositions du comité central  

 
 

ii)  WO - Änderungen 201 9 /  

Modification s de la RC 201 9  

 
a)  Änderung der Art. 177 / 178 / 179   

Ausgangslage   
 
Aufgrund von Anfragen  von Verbandsmitgliedern , welche im Rahmen der beantragten 

Änderungen der Wettkampfordnung (WO) des SOLV zu Handen der Delegiertenver -

sammlung (DV) 2018 an die Rekurskommission  (RK) gestellt wurden, hat die RK das 

Vorgehen des Zentralvorstandes (ZV) überprüft.  

 

Dabei wurde festgestellt ,  

dass die WO statutenwidrige Regelungen enthält und , 

dass das Vorgehen an der DV bezüglich Traktandierung  und Anträgen nicht 

durchgehend den Statuten entspricht . 

 

1.  Die WO ist ein Reglement des SOLV gestützt auf Artikel 22, Absatz 1 der Statuten 

und steht hierarchisch unter den Statuten , a uch wenn ihr innerhalb der 

Reglemente ein besonderer Status zukommt. Eben falls festzuhalten ist, dass in 

den Statuten keine Delegationsnorm existiert, welche die Möglichkeit zur 

Abweichung in Verfahrensfragen vorsieht. Die Ermächtigung zum Erlass von 

Reglementen beinhaltet keine Kompetenz zur Änderung von statuarisch 

festgeschr iebenen Verfahren.  

Besonderes Augenmerk bedürfen die Artikel 177 ï 180 der WO, da diese 

denselben Regelungsgegenstand wie die Bestimmungen in Artikel 22 der Statuten 

aufweisen.  

 

2. Das Vorgehen an der DV 2018 ï und auch bereits früher ï bei WO -Änderungen 

entspricht nicht den Bestimmungen in Art. 22 und 16bis der Statuten.  

 

Der ZV hat drei Möglichkeiten beim Erlass, Änderung oder Aufhebung eines  

Reglements:  

1. Er beschliesst und publiziert den Beschluss (Artikel 22 Absatz 2  der Statuten )  

2. Er legt die Vorla ge direkt der DV zum Beschluss vor (Artikel 22 Absatz 2  der 

Statuten )  

3. Er lehnt einen Antrag ab und legt ihn der DV zum Beschluss vor (Artikel 22  

Absatz 5  der Statuten )  

 

Die Mitglieder habe n je nach gewählter Möglichkeit des ZV folgenden  

Handlungsspielraum:  

1. Referendum   

2. Gegenanträge (Artikel 16bis Absatz 1)   

  

An der DV sind die Geschäfte dann wie folgt zu traktandieren:  

1. a) ohne Referendum: kein Traktandum   

    b) bei einem Referendum: Referendum gegen den Beschluss vom x.xx.xx des ZV  

2. jeder einzelne Änderungsantrag  
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Die heutige Praxis ist eine Mischung zwischen den Möglichkeiten 1 und 2, was von 

den Statuten nicht vorgesehen ist. Entweder beschliesst der  ZV, dann kann sich ein 

Referendum immer nur gegen den Beschluss als Ganzes richten und nicht zu einem 

einzelnen Punkt. Daher können bei einer Referendumsabstimmung auch keine 

Anträge zu den einzelnen Punkten des Beschlusses gestellt werden, da diese gar 

nicht traktandiert sind. Auch dürfen/können die Mitglieder beim Einreichen des 

Referendum s keine Änderungen beantragen. Sie können nur eine Abstimmung über 

den Beschluss des ZV verlangen.  

 

Die Rekurskommission empfiehlt daher:  

1.  das Verfahren an der DV zukünftig gemäss den geltenden Bestimmungen 

durchzuführen  

2.  die Bestimmungen der WO welche nicht den Statuten entsprechen zu streichen  

 

 

Der ZV handhabt das Verfahren zukünftig wie folgt:  

10. Dezember  Eingabefrist für Anträge an die DV läuft ab (Art.16 Abs.1 der 

 Statuten)  

Ende Dezember  Referendumsfrist von publizierten Artikeln läuft spätestens ab:  

 -> Kein Referendum: Änderungsantrag tritt per 15. März in Kraft  

Anfang Januar  Beschluss des ZV, dass Anträge, gegen die das Referendum 

ergriffen wurde, an der DV mit einer Stimmempfehlung des ZV 

traktandiert und 40 Tage vor der DV (Art.15 Abs.3 der Statuten) 

mit der Einladung zur DV auf der Website publiziert werden  

Mitte Februar  Frist (20 Tage vor DV) zur Einreichung von Gegenanträgen zu den 

Anträgen (Art.16bis Abs.1 der Statuten) läuft ab  

Mitte Februar  Versand der Gegenanträge an alle Eingeladenen und Publikation 

auf der Website mind. 15 Tage vor der DV (Art.16bis Abs.1 der 

Statuten)  

An der DV  Möglichkeit zum Einbringen von weiteren Vorsc hlägen bzw. 

Gegenanträgen (Art.16 Abs.1/3 und Art.16bis Abs.2 der Statuten)  

 

 

 

Antrag  des Zentralvorstandes:   
Gemäss Art. 22 Abs.2 der Statuen beschliesst der Zentralvorstand  daher an seine r 

Sitzung ZV 2 58  vom 22. Oktober 2018  folgende WO -Änderungen und unterbreitet sie 

den Mitgliedern gesamthaft zur Beschlussfassung :  

 

Proposition du comité central:  
Selon lôArt. 22 al. 2 des statuts, le comit® central a d®cid®, lors de sa s®ance 258 du 

22 octobre 2018, de modifications de la RC  et les soumets au vote de ses membres  :  

 

 

 

 

Art. 177  Änderung der Wettkampfordnung 
1 Änderungen der Wettkampfordnung können beantragt werden: 

a) von mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern des SOLV 

gemäss Artikel Art. 6 lit. a-c der Statuten; 

b) von den Kommissionen, Fachgruppen und Bereichsleitungen des 

SOLV auf Antrag an den Zentralvorstand hin; 

b) é sur demande adress®e au comit® central; 

c) vom Zentralvorstand. 
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2 Anträge sind bis Ende April der Geschäftsstelle zu handen der 

Kommission Technik schriftlich und begründet einzureichen. Die 

Kommission Technik leitet sie mit Empfehlungen an den Zentralvorstand 

weiter. 

 

 

Art. 178  Entscheid des Zentralvorstandes 
1 Der Zentralvorstand entscheidet in erster Instanz über alle 

Änderungsanträge. 

 

12 Heisst er einen Antrag gut, veröffentlicht er ihn in der Oktoberausgabe 

des Verbandsorgans Der Zentralvorstand entscheidet über den Antrag, 

Stimmt er dem Antrag zu, richtet sich das weitere Vorgehen nach Art. 22 

Abs. 2 bis 4 der Statuten. Lehnt er den Antrag ab, so unterbreitet er den 

Antrag der DV gemäss Art. 22 Abs. 4 der Statuten. 

Le comité central prend une décision quant à la proposition, approuve la 

proposition, pour la suite il sôen remet ¨ lôArt. 22 al. 2-4 des statuts. En 

cas de refus de la proposition, il la soumet ¨ lôAD selon lôArt. 22 al. 2 des 

statuts. 

 

3 Lehnt er einen Antrag ab, teilt er den Entscheid umgehend schriftlich mit 

kurzer Begründung den Antragstellern mit. 

 

 

 

Art. 179  Referendum 
1 Gegen Entscheide des Zentralvorstandes gemäss Art.178   die 

gemäss Art. 178 publizierten Anträge, welche die Zustimmung des 

Zentralvorstands erhalten haben, kann innert 60 Tage seit 

Publikation im Verbandsorgan bzw. seit Mitteilung der Ablehnung 

das Referendum ergriffen werden. 

Le référendum peut être lancé contre les propositions publiées selon 

lôArt. 178, qui ont reu lôapprobation du comit® central ;  

 

2 Die Referendumserklärung ist von drei stimmberechtigeten 

Mitgliedern des SOLV gemäss Art. 6 lit. a-c der Statuten zu 

unterzeichnen und dem Pärsidenten bei der Geschäftsstelle des 

SOLV einzureichen. 

é et doit °tre remise au secr®tariat de la SOLV. 

 

3 Das Referendum ist der nächsten ordentlichen 

Delegiertenversammlung zur Abstimmung zu unterbreiten. 
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b ) Streichung  des Art. 42 / Änderung des Art.80 Abs.2  
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Empfehlung  des Zentralvorstandes:  
 

Gemäss Art.22 Abs.2 der Statuen beschliesst der Zentralvorstand daher an 

seiner Sitzung ZV 25 9 vom 6. Dezember  2018 den durch die Fachgruppe 

Technische Delegierten eingereichten Streichungs -  resp. Änderungs -

anträgen zuzustimmen  und sie den Delegierten gesamthaft zur Beschluss -

fassung  zu unterbreiten.  

 

 

Recommandation du comité central:  
 

Selon lôArt.  22 al. 2 des statuts, le comité central a décidé, lors de sa séance 

259 du 6 d®cembre 2018, dôaccepter les propositions de retrait et de 

modification proposées par le groupe des délégués techniques et les soumet 

au vote des délégués.  
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iii)  Re vision des Kartenreglementes /  

Demande dôapprobation du r¯glement des cartes 

 

Ausgangslage  
An seiner 245. Sitzung vom 16. Dezember 2016 nahm der Zentralvorstand vom 

Projektbeschrieb Kenntnis und gab der Fachgruppe  Karten das Projekt zur Revision  

des Kartenreglementes frei. An seiner 251. Sitzung vom 21. Oktober 2017 wurde 

das überarbeitete Regle ment 2018 zur Vernehmlassung freigegeben und im 

Anschluss den Präsidenten und Kartenchefs der angeschlossenen Mitgliedervereine 

zugestellt. Die bis Mitte Dezember 201 8 eingegangenen Änderungsvorschläge 

wurden durch die Fachgruppe  Karten in die zur Abstimmu ng and er DV 2018 

gel angte  Version eingearbeitet.  

Das den Delegierten 2018 vorgelegte Kartenreglement 2018 wurde abgelehnt und 

an die Fachgruppe  Karten  zur Überarbeitung zurückgewiesen. In Absprache mit 

dem Bündner OL -Verband wurde das Reglement überarbeit et und wird nun gemäss 

Beschluss des Zentralvorstandes an seiner Sitzung 260 vom 14. Januar 2019 den 

Delegierten als Kartenreglement 2019 erneut zur Abstimmung vorgelegt.  

 

Ziele des neuen Kartenreglements:  
Hauptziel:  

Ein Kartenreglement, das die Kartenqual ität von CH -OL-Karten sicherstellt und den 

aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht  

Nebenziel 1:  

Den Ablauf von Kartenprojekten einfach halten und den administrativen Aufwand 

auf allen Ebenen minimieren  

Nebenziel 2:  

Die Rechte und Pflichten aller Bet eiligten eines Kartenprojektes klar und umsetzbar 

darstellen  

Nebenziel 3:  

Die Bestimmung von Übergangsfristen  

 
Aufgrund der Rückmeldungen durch die Vereine in der Vernehm -

lassung 201 8  und der Sitzung mit dem Bündner OL - Verband wurden 
folgende Punkte im Kar tenreglement 2019 gegenüber der Version 

2018 verändert :  
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Bonstetten, 14. Januar 201 9 

René Vock, Präsident Fachgruppe  Karten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


